
Arbeitsstelle  

Art der Arbeiten 

Abstellort (Straße) 

eingeschränktes Haltverbot  Parkuhr/-scheinautomat  Gehweg  
Fußgängerzone   vorhandene Gehwegbreite:______ m sonstiger Bereich  

Datum 
von  bis  

Uhrzeit 
von  bis 

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges 

PKW  Kleintransporter  FZG über 2,8 t zu. GG, Gewicht ___________ t  

Die Genehmigung wird erteilt wie beantragt.   
Das Fahrzeug darf in der (Straße):

 geparkt  nicht geparkt  werden 
Abweichend vom Antrag gelten folgende Änderungen und Ergänzungen: 
  
  
  
  Hinweise, Auflagen, Bedingungen 

Diese Ausnahmegenehmigung ist deutlich lesbar im Fahrzeug auszulegen. In Fußgängerzonen und 
verkehrsberuhigten Bereichen darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Durch das Abstellen 
des Fahrzeuges dürfen keine Behinderungen für andere Verkehrsteilnehmer, den Busverkehr, für 
Rettungsdienste, Fußgänger usw. entstehen. Ein- und Ausfahrten sowie Hauseingänge usw. dürfen nicht 
zugeparkt werden. Ein Gebührenbescheid wird später übersandt.   

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO

Postfach 1163

69509 Mörlenbach

GB Ordnung u. Verkehr
Gemeindeverwaltung Mörlenbach

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an:

Name (Betrieb bzw. Privatperson) Ansprechpartner/in (nur bei Betrieben angeben)  

Straße Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

PLZ, Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

PLZ, Ort, Datum Siegel und Unterschrift der Behörde

be- oder entladen 

Nur von der Behörde auszufüllen!


Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO
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